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(GVBl. I S. 199) in Verbindung mit dem Subventionsgesetz
vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2037). Die Antragsangaben und
Tatsachen, von denen die Bewilligung, Gewährung, Rückfor-
derung, Weitergewährung oder das Belassen der Zuwendung
abhängig sind, sind subventionserheblich im Sinne des § 264
Strafgesetzbuch.

17. Bei allen öentlichkeitswirksamen Veranstaltungen und An-
kündigungen zur geförderten Maßnahme (zum Beispiel Pres-
semitteilungen, Berichte, Vorträge, Bauschild) ist auf die
entsprechende Landesförderung hinzuweisen. Die Bewilli-
gungsbehörde ist über Veranstaltungen frühzeitig zu infor-
mieren.

B. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Förderrichtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Staatsanzeiger für das Land Hessen in Kraft. Gleichzeitig treten
Teil II Buchst. A Nr. 2, 3, 5 und 9 sowie Teil II Buchst. B Nr. 2 der
Richtlinie zur Hessischen Qualifizierungsoffensive; Programme
zur beruflichen Bildung vom 3. September 2018 (StAnz. S. 1075)
außer Kraft.
Mit Inkrafttreten der Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung
eines innovativen, intelligenten und grünen wirtschaftlichen Wan-
dels in Hessen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) im Förderzeitraum 2021 bis 2027 (EFRE-För-
derrichtlinie 21+) tritt Teil I, Teil II Buchst. B Nr. 3 sowie Teil III der
Richtlinie zur Hessischen Qualifizierungsoffensive außer Kraft.
Für die Fördergegenstände unter Nr. 1 und 2 gilt:
Die Möglichkeit einer Förderung im Sinne der AGVO ist bis zum
Zeitpunkt des Auslaufens der AGVO zuzüglich einer Anpassungs-
per iode von sechs Monaten, mithin nach Verordnung (EU)
2020/972 bis zum 30. Juni 2024 befristet. Sollte die zeitliche An-
wendung der AGVO ohne die Beihilferegelung betreffende rele-
vante inhaltliche Veränderungen verlängert werden, verlängert
sich die Laufzeit dieser Förderrichtlinie entsprechend, aber nicht
über den 31. Dezember 2031 hinaus. Sollte die AGVO nicht ver-
längert und durch eine neue AGVO ersetzt werden oder sollten

Bekanntmachung des Stundensatzes nach § 33 Abs. 5
Satz 5 der Hessischen Prüfberechtigten- und Prüfsachver-
ständigenverordnung – HPPVO vom 18. Dezember 2006
(GVBl. I S. 745), zuletzt geändert durch Verordnung vom
28. Oktober 2022 (GVBl. S. 554)

Der Stundensatz für die Abrechnung der Vergütung oder des Ho-
norars nach Zeitaufwand beträgt
ab dem 1. April 2023 118 Euro
( jeweils 1,7 Prozent des Monatsgrundgehalts eines Landes-
beamten in der Endstufe Besoldungsgruppe A 15).
In dem Stundensatz ist die Umsatzsteuer enthalten.

Wiesbaden, den 30. Mai 2023

Hessisches Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Wohnen
VII 3-01 – 064-a-14-09 #001

StAnz. 24/2023 S. 772
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HESSISCHES MINISTERIUM
FÜR UMWELT, KLIMASCHUTZ, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ

relevante inhaltliche Veränderungen der derzeitigen AGVO vor-
genommen werden, wird eine den dann geltenden Freistellungs-
bestimmungen entsprechende Nachfolge-Richtlinie bis mindes-
tens 30. Juni 2024 in Kraft gesetzt werden.

Wiesbaden, den 21. Mai 2023

Hessisches Ministerium für Wirtschaft,
Verkehr, Energie und Wohnen
IV4 – 045-c-02
– Gült.-Verz. 50 –

StAnz. 24/2023 S. 766

Richtlinie zur gebietlichen Absatzförderung von Wein in
Hessen (RL AbsFö Wein)
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1. Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen

1.1 Zuwendungszweck

Das Land Hessen fördert nach dieser Richtlinie den Absatz von
Wein und weinbaulichen Erzeugnissen, um den Weinbaubetrieben
die kontinuierliche Anpassung an die Situation auf den globali-
sier ten Märkten zu ermöglichen und durch die Informationen
der Verbraucherinnen und Verbraucher über die regionale und
ressourcenschonende Produktion die Wettbewerbsfähigkeit der
hessischen Weinwirtschaft zu sichern und zu steigern.
Dieser Zuwendungszweck soll durch konkrete Maßnahmen
zur Absatzförderung, Sensibilisierung der Öffentlichkeit, zur
Berufsbildung und zum Erwerb von Qualifikationen sowie durch
Demonstrationsvorhaben und Informationsmaßnahmen erreicht
werden. Hierfür stehen die jährlich eingehenden Einnahmen der
Abgabe zur gebietlichen Absatzförderung für Wein zuzüglich der
im Haushaltsplan des Landes Hessen bereitgestellten Landes-
mittel zur Verfügung. Nach Maßgabe dieser Richtlinie sollen die
jährlich verfügbaren Haushaltsmittel vollständig zugunsten der
rund 700 Begünstigten verwendet werden.
Vor diesem Hintergrund wird in den beiden Anbaugebieten Rhein-
gau und Hessische Bergstraße die Durchführung von jeweils
mindestens fünf Vorhaben jährlich angestrebt. Dabei soll jeder
Fördergegenstand nach Ziffer 2 dieser Richtlinie berücksichtigt
werden.

1.2 Rechtsgrundlagen

Das Land Hessen gewährt die Zuwendungen auf der Grundlage
– der Verordnung (EU) 2022/2472 der Kommission vom 14. De-

zember 2022 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter
Gruppen von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in länd-
lichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der
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6. Au die durch § 154 SGB IX begründete Verpichtung des Landes
zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen möchte ich er-
neut und mit Nachdruck hinweisen.

C. Bewilligung von Zuwendungen
Als Aususs des Grundsatzes der Wirtschatlichkeit und Spar-
samkeit ist bei der Prüfung von Zuwendungsanträgen unter an-
derem zu prüfen, ob bei mehrjährigen Maßnahmen ein realisti-
scher Verlauf zugrunde gelegt wird und neben angemessenen
Eigenanteilen der Antragsteller auch Finanzierungsanteile an-
derer öfentlicher oder privater Geldgeber geordert werden
können. Mit Blick auf Gesichtspunkte des Vertrauensschutzes
bitte ich bei institutionellen Förderungen oder sich wieder-
holenden Projektförderungen die Zuwendungsempfänger auf
die Möglichkeit von Einschnitten in Folgejahren hinzuweisen.
Darüber hinaus ist strikt darauf zu achten, dass Bewilligungs-
bescheide zu Lasten der Ausgabeansätze nur dann erteilt wer-
den, wenn zum Zeitpunkt der Bewilligung davon ausgegangen
werden kann, dass die vorgesehenen Zuwendungen noch im
laufenden Haushaltsjahr zahlungswirksam werden.

D. Mittel für Zwecke der Informationstechnik, Strategie Digitales
Hessen, Onlinezugangsgesetz (§ 9 HG 2023/2024)
Das Nähere zur Inanspruchnahme der Mittel nach § 9 HG
2023/2024 regelt die Ministerin für Digitale Strategie und Ent-
wicklung.

E. Haushaltsüberschreitungen
1. Nach Art. 143 Abs. 1 HV bedürfen über- und außerplanmäßige

Ausgaben meiner Zustimmung. Durch § 37 Abs. 1 LHO wird die-
se Verfassungsregelung konkretisiert und im Lichte der novellier-
ten LHO auf den Bereich der Aufwendungen übertragen. Anträge
auf Einwilligung in Haushaltsüberschreitungen sind rechtzeitig zu
stellen, das heißt bevor eine Maßnahme eingeleitet oder eine Zu-
sage gemacht wird (VV Nr. 3.2 zu § 37 LHO). Die Anträge müs-
sen alle notwendigen Angaben tatsächlicher und rechtlicher Art
enthalten, die die Voraussetzungen des § 37 LHO begründen (un-
vorhergesehene und unabweisbare Bedürfnisse). Nur mit meiner
Einwilligung besteht eine Ermächtigung für über- und außerplan-
mäßige Maßnahmen.

2. Mehrbedarfe aus über- oder außerplanmäßigen Maßnahmen sind
grundsätzlich durch entsprechende Einsparungen im selben Ein-
zelplan auszugleichen (§ 37 Abs. 3 LHO).

3. Mehraufwendungen nach § 37 Abs. 2 Satz 2 LHO sind insbeson-
dere solche, die erst im Rahmen des Jahresabschlusses festge-
stellt werden, sich einer Entscheidung des Finanzministeriums
entziehen und nicht zu Ausgaben geführt haben (zum Beispiel
erhöhte Rückstellungsbedarfe oder Auswirkungen von Änderun-
gen bei Bewertungs-, Abschreibungs- oder konzeptionellen Vor-
gaben).

4. Für den Antrag auf Zustimmung zu einer Haushaltsüberschrei-
tung ist der Vordruck nach VV Nr. 3.1 zu § 37 LHO zu verwenden.

Der Vordruck wird im Mitarbeiterportal zur Verfügung gestellt und
in das elektronische Vordruckverzeichnis des HCC – Zentrale Be-
schafung – augenommen.

5. Überschreitungen über 50.000 Euro sind in die vierteljährliche
Meldung nach den §§ 37 Abs. 4 und 38 Abs. 1 Satz 3 LHO aufzu-
nehmen.

F. Haushaltsbeauftragte

Verantwortlich für die Ausführung des Haushalts sind die
Haushaltsbeauftragten (§ 9 LHO). Sie sind bei allen be-
absichtigten Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen
rechtzeitig zu beteiligen, ihre Beteiligung ist kenntlich zu ma-
chen. Unabhängig davon besteht für alle Bediensteten die
Verpichtung, die zur Verügung stehenden Mittel sparsam
und wirtschaftlich zu bewirtschaften und die entsprechenden
haushaltsrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Bei Ver-
stößen ist in jedem Fall die Haftungsfrage zu prüfen.

G. Maßnahmen nach § 40 LHO

Bei der Frage, ob Maßnahmen nach § 40 Satz 1 LHO zu Er-
trags- und Einnahmeminderungen oder zu zusätzlichen Auf-
wendungen oder Ausgaben führen können, ist auf die Sach-
und Rechtslage vor Durchführung der Maßnahme abzustellen.
Ob die Maßnahmen im Rahmen der Haushaltsansätze nan-
ziert werden können, ist nicht maßgeblich.

Können Maßnahmen nach § 40 Satz 1 zu über- oder außer-
planmäßigen Mehrbedarfen im laufenden Haushaltsjahr füh-
ren, ist nach §§ 37 und 38 zu verfahren.

Ob eine sonstige Maßnahme von grundsätzlicher oder erheb-
licher nanzieller Bedeutung ist, regelt sich nach VV Nr. 3.1
und 3.2 zu § 38.

H. Sonstige Hinweise

1. Mit der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Hessischen
Landtag und der Hessischen Landesregierung zur Arbeit des
Budgetbüros im Hessischen Landtag wurde eine regelmäßige
Berichterstattung vereinbart. Details werden Ihnen rechtzeitig vor
dem ersten Bericht des Jahres 2023 mitgeteilt.

2. Bei der Vergabe von Forschungsaufträgen bitte ich das für die
Förderung der wissenschaftlichen Forschung zuständige Minis-
terium ür Wissenschat und Kunst zu beteiligen, damit Doppel-
nanzierungen vermieden werden.

Ich bitte die nachgeordneten Behörden Ihres Geschäftsbereichs
entsprechend anzuweisen und gegebenenfalls ergänzende An-
ordnungen zu treffen.

Wiesbaden, den 7. Februar 2023

Hessisches Ministerium der Finanzen
H 1200 A – 2023 – III 11
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HESSISCHES MINISTERIUM
FÜR WIRTSCHAFT, ENERGIE, VERKEHR UND WOHNEN

Bekanntmachung des Stundensatzes nach § 33 Abs. 5
Satz 5 der Hessischen Prüfberechtigten- und Prüfsach-
verständigenverordnung (HPPVO) vom 18. Dezember 2006
(GVBl. I S. 745), zuletzt geändert durch Verordnung vom
28. Oktober 2022 (GVBl. S. 554)

Der Stundensatz für die Abrechnung der Vergütung oder des Ho-
norars nach Zeitaufwand beträgt
ab dem 1. Januar 2023 115 Euro
( jeweils 1,7 Prozent des Monatsgrundgehalts eines Landes-
beamten in der Endstufe Besoldungsgruppe A 15).
In dem Stundensatz ist die Umsatzsteuer enthalten.

Wiesbaden, den 2. Februar 2023

Hessisches Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Wohnen
VII 3-01 – 064-a-14-09 #001

StAnz. 8/2023 S. 291
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